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Landkreis Vorpommern-Rügen    Stralsund, 16. September 2014 
Der Landrat 

 

Öffentliche Ausschreibung 

Im Fachdienst Jugend des Landkreises Vorpommern-Rügen ist ab dem nächstmöglichen Zeit-
punkt die Stelle 

Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe im sozialpädagogischen Dienst 

am Standort Bergen auf Rügen zu besetzen. 

Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden (Vollzeit). 

Im Mittelpunkt der auszuübenden Tätigkeiten steht die  
 

 Mitwirkung und Beteiligung in familiengerichtlichen Verfahren gemäß § 50 SGB VIII  

 Beratung gemäß § 17 SGB VIII 

 Beratung gemäß § 18 SGB VIII bis hin zur Entscheidung und Gewährung von beglei-
tenden Umgängen ggf. Hilfegewährungen gemäß § 27 ff. SGB VIII 

 Administrative Tätigkeiten und Statistik 

 Mitwirkung, Beteiligung und Prüfung von Meldungen bei Kindeswohlgefährdungen 

 Leistung von Rufbereitschaft (auch an Feiertagen und Wochenenden). 
 
Fachliche Mindestvoraussetzungen für die Besetzung der Stelle sind: 

 staatlich anerkannte Sozialpädagogin/staatlich anerkannter Sozialpädagoge bzw. 
staatlich anerkannte Diplom- Sozialpädagogin/staatlich anerkannter Diplom-
Sozialpädagoge 

 gute Kenntnisse im Sozial- und Verwaltungsrecht, FamFG, BGB  

 Kommunikations- und Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Einfühlungsver-
mögen, Belastbarkeit und Verhandlungsgeschick 

 hohes Maß an Flexibilität und Mobilität auch außerhalb von Sprechzeiten 

 Bereitschaft zur Teilnahme an Supervision und Fortbildungen 

 PC-Kenntnisse, Fahrerlaubnis Klasse B. 
 

Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).  

Die Eingruppierungsfeststellung erfolgte nach Entgeltgruppe S 12 nach dem Anhang zur Anlage 
C des TVöD für Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst.  

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher fachlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Ihre aussagefähige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien und 
Tätigkeitsnachweisen) richten Sie bitte bis zum 30. September 2014 in einem verschlosse-
nen Umschlag mit der Kennzeichnung „vertrauliche Bewerbungsunterlagen“ an 
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Landkreis Vorpommern-Rügen 
Fachgebiet Personal 
Carl-Heydemann-Ring 67 
18437 Stralsund 

Auf die Nutzung einer Bewerbungsmappe ist zu verzichten. 

Kosten, die Ihnen im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, insbesondere Fahrkosten, 
werden durch den Landkreis nicht erstattet. Zur Rücksendung von Bewerbungsunterlagen bit-
te ich um Beilage eines frankierten Umschlages. 

Es werden ausschließlich Bewerbungen in Papierform akzeptiert. 

Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen Frau Borte vom Fachgebiet Personal unter der Telefon-
nummer 03831 357-1424 gerne zur Verfügung. 

 
 
Ralf Drescher 
Landrat 


